
 

Beschlussempfehlung und Bericht  

des Haushaltsausschusses  

zu dem Antrag 

der Landesregierung 

betreffend Zustimmung zur Abgabe der landeseigenen Grundstücke in  

Neu-Eichenberg, Gemarkung Hebenshausen, Flur 1, Flurstücke 9/20, 15/11,  

15/12, 15/18, 29/2, 36/3, Flur 2, Flurstücke 8/4, 8/5, 8/6, 8/11 und Flur 6,  

Flurstück 115/10 mit einer Gesamtgröße von 811.932 qm, an die Hessische  

Landgesellschaft mbH, Fachbereich Bodenbevorratung und Kommunalbetreuung,  

im Rahmen einer Baulandumlegung zur Bodenbevorratung für die Gemeinde  

Neu-Eichenberg; 

hier: Zustimmung des Hessischen Landtags nach § 64 Abs. 2 LHO 

Drucksache 19/6726 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP gegen die Stimme der LINKEN, die Zu-
stimmung zu erteilen.  

 
B. Bericht 
 
 1. Der Antrag war dem Haushaltsausschuss am 29. August 2018 vom Landtagspräsi-

denten direkt überwiesen worden. 
 
 2. Der Haushaltsausschuss hat den Antrag in seiner Sitzung am 5. September 2018 

behandelt und mit dem oben genannten Stimmenverhältnis die Zustimmung erteilt.  
 
 3. Mit Schreiben vom 11. September 2018 hat die Fraktion DIE LINKE beantragt, 

gemäß § 33 Abs. 3 und 4 GOHLT die Entscheidung des Landtags zu dem Antrag 
einzuholen. 

 
 
Wiesbaden, 11. September 2018 
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